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M O T I O N von Lorenz Schmid (CVP, Männedorf) 
 
betreffend Indikationsqualität stationärer Leistungen 
__________________________________________________________________________ 
 
Der Regierungsrat wird beauftragt, das Spitalplanungs- und -finanzierungsgesetz so zu  
ändern, dass der Leistungsauftrag für kardio-chirurgische Eingriffe gemäss  SPFG, nur noch 
an Spitälern zu erteilen ist, die die Mindestkriterien allgemein anerkannter Indikationsqualitä-
ten erfüllen. 
 
 Lorenz Schmid 
 
Begründung: 
 
Die Indikationsqualität definiert sich aufgrund der Angemessenheit und Notwendigkeit von me-
dizinischen Behandlungen (entsprechend dem Z der WZW-Kriterien.) Die Indikationsqualität 
reflektiert erstens, ob eine Intervention aus medizinischen Gründen zu erfolgen hat oder nicht, 
zweitens, ob aufgrund der Begleiterkrankungen und des Allgemeinzustands des Patienten das 
Risiko betreffend Überleben und Überlebensqualität positiv zu bewerten ist, und drittens, wel-
che Disziplin die Behandlung durchzuführen hat. 
 
Die Behandlungs- und die Prozessqualität sind bereits heute feste Bestandteile des Qualitäts-
managements der Zürcher Spitäler. Deren Mindeststandards werden von allen Zürcher Spitä-
lern mehr oder minder gut erfüllt. Jedoch ist die Indikationsqualität in den heutigen Qualitäts-
managements für stationäre Leistungen unserer Spitäler nicht oder nur im Ansatz abgebildet. 
Dieser Umstand ist bedenklich, ist doch die Indikationsqualität ein wichtiger Faktor erstens für 
die Mengensteuerung und zweites für sinnvolle medizinische Leistungen, somit ein wichtiger 
Faktor für eine gute Output-Qualität stationärer Behandlungen. 
 
In der Tat bestehen nur für wenige stationäre Behandlungen national sowie international klar 
definierte Kriterien der Indikationsqualität. Für die kardio-chirurgischen Interventionen beste-
hen jedoch bereits heute allgemein anerkannte internationale sowie nationale Standards. Der 
Regierungsrat ist beauftragt, diese als Bedingung zur Erteilung von Leistungsaufträgen auf-
grund des SPFG zu definieren und durchzusetzen. 
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